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RS OGH 1955/10/12 3Ob470/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1955

Norm

ABGB §1416

EheG §66

EheG §67

Rechtssatz

Wird der Ehefrau mittels einstweiliger Verfügung bis zur Rechtskraft des Scheidungsverfahrens zehn Prozent für sich

und für die Kinder (im Kuratelverfahren) dreißig Prozent des Einkommens des Ehemannes zugesprochen, so bezieht

sich eine Mehrleistung des Ehemannes nach Ehescheidung (nämlich mehr als dreißig Prozent aber weniger als vierzig

Prozent) nicht auf den Unterhaltsanspruch der Ehefrau, wenn dieser nicht geltend gemacht wurde.
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